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VLP-Tétigkeitsbhericht 1976

l. Einleitung

1. Wer sich die Miilhe nimmt, unsere
Tétigkeitsberichte seit 1970 zu lesen,
Wird wohl ohne Schwierigkeiten fol-
gende Tendenzen unserer Vereinigung
Immer deutlicher feststellen:
=~ Wir halten auf der Stufe der Gemein-
den, der Kantone und des Bundes
zweckmassige Planungen (Landes-,
Regional- und Ortsplanungen) als
unerldsslich. Daflir setzt sich unsere
Vereinigung seit ihrer Griindung im
Jahre 1943 unabléassig — und in man-
chen Belangen gliicklicherweise
auch erfolgreich —ein.
= Im Verlauf eines knappen Jahrzehnts
hat die Planung vermehrt Aufgaben
einbezogen, die nicht mehr direkt
raumlicher Art sind. Zudem hat sie
versucht, die Zukunft auf langere
Sicht «in den Griff> zu bekommen.
Schliesslich ging es um die Bemi-
hung, gleichzeitig von unten nach
oben und von oben nach unten zu
planen. Der 1974 leider verstorbene
Professor Dr. Karl Schmid, Ziirich,
flhrte in seinem Festvortrag anléss-
lich der 72. Generalversammlung des
SIA am 3.Juli 1971 unter anderem
aus:
«Wenn man die Vorstellungen und
Motive zu analysieren versucht, die
der Faszination durch das Wort Pla-
Nung zugrunde liegen, stdsst man
auf ein eigentiimliches Geflecht von
Hoffnungen und Angsten. Planung
soll zu einer Zukunft verhelfen, in der
dasjenige nicht mehr eintreten kann,
Was wir der Vergangenheit vorwerfen
und was die Gegenwart schwierig
Mmacht .. .»
In der extremen Interpretation des Wor-
te_S solle die Planung nicht nur dazu
dienen, die Zukunft «in den Griff» zu
ekommen, «man will mit Planung die
Ukunft buchstéblich machen. Diesem
Orenzenlosen Selbstvertrauen der Pla-
”‘?l’ liegt ein grenzenloser Glaube an
die Mdéglichkeiten des rationalen Den-

€ns  und der Wissenschaft zu-
Srunde . . .» (vgl. Tatigkeitsbericht 1974
dervLp, s. IIf.).

' VLP ist dieser Faszination nie erle-
9en, auch wenn sie sich durchaus be-
Wusst ist, dass eine wirklichkeitsbezo-
ggne Planung, in der auch das phanta-
Slevoll Gestalterische nicht zu kurz

Ommt, in einem niichterneren Sinne
3Zinieren kann und soll. Sie ist immer

afiir eingetreten:
= dass in der Planung Fakten, die be-

Stehen und kaum oder nur sehr

Schwierig veréndert werden kénnen,

als solche anerkannt und beriick-

Sichtigt werden;

Plang g,

— dass bei allen mittel- und langerfri-
stigen Uberlegungen, die nicht ein-
fach vernachlassigt werden dirfen,
in erster Linie Nahziele festgelegt
und zugleich die Mittel eingefihrt
werden, um diese Nahziele zu errei-
chen;

— dass die Planung von unten nach
oben und von oben nach unten vor-
gehen muss, dass dabei aber das
Prinzip der Subsidiaritat strikte ge-
wahrt bleiben soll: was auf der Ge-
meindestufe erfolgen kann, soll auch
dort festgesetzt werden, und zwar
nur mit einer zurickhaltenden
Zweckmassigkeitsprifung durch die
obere Stufe.

Diese Beschréankung auf das Machbare
hat die VLP mancher Anfechtung aus-
gesetzt. Wir verkennen nicht, dass sich
mit wirklichkeitsnahen, zurlickhalten-
den Zielsetzungen keine Politik der
Hoéhenfliige betreiben lasst. Mitreis-
send ist eine solche Politik sicher nicht
— aber sie hat den Vorteil, mit dem in
unserem Lande Ublichen Vorgehen der
kleinen Schritte Ubereinzustimmen und
damit auch geféhrlichen Risiken zu
entgehen. Die andere Planung lauft Ge-
fahr, zu einer iberméssigen Erniichte-
rung zu fuhren — und genau diese Ge-
fahr hat sich in den letzten zwei bis drei
Jahren verwirklicht, und zwar vor allem
deswegen, weil der allgemein Uberbor-
dende Zukunftsglaube infolge der wirt-
schaftlichen Rezession fast Uberall
einer Zukunftsskepsis oder gar einer
Zukunftsangst gewichen ist. Nicht sel-
ten stdsst man nun auf die Auffassung,
Planung sei in wirtschaftlich weniger
glinstigen Zeiten nicht mehr nétig, sie
wecke nur nichterfiullbare Erwartungen
und sei «sowieso» wenig realitédtsbezo-
gen. Solche Auffassungen sind im
héchsten Masse falsch: Gerade in den
Zeiten der Rezession ist eine wirklich-
keitsbezogene Orts-, Regional- und
Landesplanung unerlésslich. Sie kann
und wird Gemeinwesen aller Stufen
gute Dienste leisten, unter der Voraus-
setzung allerdings, dass eine zweck-
méssige Planung laufend gehandhabt
wird. Andern sich mit der Zeit gewisse
Bedirfnisse, so muss die Planung ent-
sprechend geéndert werden. In jeder
zweckmassigen Planung wird darauf
zum voraus geachtet, wird doch nicht
mehr definitiv festgelegt, als unerléss-
lich ist.

2. Die Zukunftsskepsis und die Zu-
kunftsangst sind mit ein Grund, dass
verschiedene private Planungsbiros,
die qualifizierte Arbeit zu leisten
imstande sind, zu wenig zu tun haben.
Es gibt an verantwortlichen Stellen

Leute, welche die Auffassung vertreten,
eine Redimensionierung solcher Bliros
sei unvermeidlich und sei auch kein
Unglick. Das mag vielleicht in einem
gewissen Ausmass zutreffen. Wir neh-
men eher an, dass es sich eines Tages
rachen wird, die Kapazitdten solcher
Blros zu sehr zu beschneiden. Auf
jeder Planungsstufe, vorab aber auf
jener der Gemeinden, wird neben der
Erstellung und Revision der Planungen
die Mitbegleitung der Verwaltungstéa-
tigkeit in der Praxis von immer grosse-
rer Bedeutung. Wir haben den Ein-
druck, dass das Prinzip der Subsidiari-
tat, das zum Wesen unseres Staates
gehort, in seiner Handhabung gefahr-
det wird, wenn nicht ein gentigend
grosser Bestand qualifizierter Planer
mit ihrem Stab ihr Leben in diesem Be-
ruf anstandig verdienen koénnen. Je
weniger die Planungen und die Verwal-
tungstatigkeit auf der untern Stufe qua-
lifiziert sind, um so eher muss die
héhere Stufe alles selber bestimmen.
Die Qualifikationen der Planungen und
der Verwaltungstatigkeit hdngen aber
in der Regel nicht zuletzt von einer
guten Zusammenarbeit mit Planern —
gewohnlich mit Planungsfachleuten
verschiedener Berufsrichtungen —ab.

3. Wer sich so stark einer niichternen
Betrachtungsweise verschreibt wie die
VLP, muss gleichzeitg deutlich darauf
hinweisen, dass dem rechtzeitigen Er-
kennen dessen, was die Zukunft brin-
gen oder beeinflussen konnte, eine
sehr grosse Bedeutung zukommt. Wir
treten daher mit allem Nachdruck fur
eine genligende Foérderung der For-
schung ein, und zwar sowohl fir eine
gegenwartsnahe wie eine solche, die
keine unmittelbaren Ergebnisse zeitigt.
Sparliibungen im Bereich der For-
schung halten wir daher als kurzsich-
tig, jedenfalls dann, wenn die For-
schung gute Programme aufweisen
kann, gut organisiert ist, die Arbeit mit
einem vertretbaren Aufwand durch-
fihrt und deren Erkenntnisse einem
breiten Kreis oder allgemein bekannt
macht.

4. Fast Uiberall wird die Auffassung ver-
treten, die Schweiz sei in den letzten
zehn bis flinfzehn Jahren weitherum
hasslicher geworden. Dies wird als ein
Versagen der Orts-, Regional und Lan-
desplanung bewertet. Wir kénnten dem
mit guten Griinden entgegenhalten,
dass die Planung in andern Belangen
wesentliche Erfolge aufzuweisen hat
und dass in unserem Lande noch mehr
Schénheit verlorengegangen waére,
wenn nicht dank Planungen manches
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verhlitet worden ware. Dennoch muss
man sich fragen, ob sich die Planung in
den letzten Jahren nicht zu sehr nach
technisch-funktionellen Massstaben
ausgerichtet hat. Wir wollen die Not-
wendigkeit dieser Massstéabe nicht her-
abmindern. Selbstverstandlich darf das
Funktionelle, das Rechtliche, das Wirt-
schaftliche, das Soziale auf allen Stu-
fen nicht vernachlassigt werden, aber
all das ist nicht allein der Massstab
aller Dinge. In Zukunft wird es in erster
Linie darum gehen, zu versuchen, die
Planung zur Grundlage dafir zu
machen, dass dort, wo Menschenhand
gestaltend in bisherige Nutzungen des
Bodens eingreift, das Schone und das
Behagliche erreicht werden konnen.
Das gilt vor allem als Zielsetzung fur
Orts-, Gestaltungs- und Quartierpla-
nungen. Mit der Planung kann man
zweifellos nicht die Garantie einer
guten Architektur bei Neubauten ge-
ben, aber man kann verhiten, dass
ohne Ricksicht auf Gewachsenes die
bestehenden baulichen Massstébe bru-
tal zerstort werden.

Il. Weitere
grundsatzliche Fragen

1. Raumplanungsgesetzgebung

A. Das erste Halbjahr 1976 war fir un-
ser Zentralsekretariat weitgehend mit
dem Einsatz zugunsten des Raumpla-
nungsgesetzes ausgeflllt. Wir haben
uns dabei immer wieder dafiir einge-
setzt, den Abstimmungskampf anstan-
dig zu fliihren und den Gegnern nicht
zum vornherein unlautere oder eigen-
nutzige Motive zu unterschieben. Beim
knappen, allem Einsatz zum Trotz lei-
der negativen Ausgang der Volksab-
stimmung am 13.Juni 1976 hat sich
diese Einstellung besonders gelohnt.
Wir sind Ubrigens iberzeugt, dass sich
der Aufwand fur das Raumplanungsge-
setz bezahlt gemacht hat, war es doch
bei der weitverbreiteten Planungs-
skepsis und -angst nicht selbstver-
sténdlich, dass 626 224 Stimmende das
Gesetz unterstitzten, wahrend 654 311
es ablehnten. Leider war der voraus-
sehbaren Tendenz nicht beizukommen,
dass im allgemeinen die landlicheren
Gebiete dem Raumplanungsgesetz kri-
tischer gegenlberstanden als die stad-
tischen. In der Westschweiz stimmte
zudem nur der Kanton Neuenburg der
Vorlage zu. Offenbar spielte bei der
Auseinandersetzung vor allem die
Angst vor «Bern» eine nicht zu unter-
schétzende Rolle. Die Auffassung, das
Raumplanungsgesetz trage der Eigen-
standigkeit der Kantone zu wenig
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Rechnung, gab letztlich den Ausschlag
fir dessen Ablehnung. Ob diese Auf-
fassung zutraf oder nicht, ist eine an-
dere Frage (vgl. dazu Téatigkeitsbericht
der VLP 1975, S. 3). Auf jeden Fall sind
wir der Uberzeugung, ein neues Raum-
planungsgesetz habe auf die berech-
tigten Anliegen des Fdderalismus be-
sonders Rucksicht zu nehmen. Win-
schen méchten wir, dass sich gleich-
zeitig einige Kantone bei der Auslibung
ihres Ermessens im Rahmen der
Zweckmassigkeitsprifung von Orts-
und Regionalplanungen innerhalb des
Siedlungsgebiets mehr Zurlckhaltung
auferlegen. Folgen sie diesem Rat, so
tragen sie zur «Klimaverbesserung» fir
ein neues Bundesgesetz Uber die
Raumplanung viel bei.

B. Die eidgendssischen Réate haben auf
Antrag des Bundesrates nach der Ab-
lehnung des Raumplanungsgesetzes
einer Verlangerung des Bundesbe-
schlusses uber dringliche Massnah-
men der Raumplanung bis Ende 1979
zugestimmt. Daflir sind wir dankbar. Im
Auftrag des Bundesrates haben der De-
legierte fir Raumplanung, Firsprecher
Marius Baschung, aber auch Organisa-
tionen und Einzelpersonen rasch die
Vorarbeiten fur ein neues Raumpla-
nungsgesetz aufgenommen.  Eine
Arbeitsgruppe der VLP unter der Lei-
tung des Waadtldnder Kantonsplaners
Professor C. Wasserfallen, hat die sich
stellenden Probleme in mehreren Sit-
zungen behandelt. Am 23. November
1976 verabschiedete dann die erwei-
terte Geschéftsleitung erste Vor-
schlage zum neuen Raumplanungsge-
setz. Wir haben diese samtlichen Vor-
standsmitgliedern zugestellt. Hier wol-
len wir festhalten, dass es nach der
Meinung der erweiterten Geschéftslei-
tung unter anderem darum geht, mate-
rielle Grundsétze in einem neuen Ge-
setz zu verankern. Die erweiterte Ge-
schaftsleitung hat im Prinzip folgenden
materiellen Grundsatzen zugestimmt:

1. Bauten und Anlagen sind nur ge-

stlitzt auf eine Baubewilligung

zuléssig.

Gebaude sind nur auf Boden zu-

lassig, der den Bediirfnissen ent-

sprechend baureif ist.

B. Ausnahmen koénnen — unter Vor-
behalt der Gewasserschutzge-
setzgebung und des Ubrigen

2.A.

lbergeordneten Rechts - fur
standortgebundene Bauten ge-
wahrt werden.

C. Die Zulassigkeit der Zweckéande-
rung, des Um- und Ausbaues be-
stehender Bauten ausserhalb der

5.A.

Bauzonen und von Ubergangs-
gebieten soll in der Regel im kan-
tonalen und kommunalen Recht
— bei kommunaler Ordnung mit
weitgehender Zweckmassig-
keitsprufung durch den Kanton -
festgelegt werden. Baubewilli-
gungen fur solche Bauten bedur-
fen zudem der Genehmigung
durch den Kanton. Die Gewas-
serschutzgesetzgebung und das
librige Uibergeordnete Recht sind
zu beachten.

. Baureif ist ein Grundstuck,

wenn es spatestens im Zeitpunkt

des Baubezuges erschlossen ist,

und

wenn es innerhalb der Bauzone

liegt, sich zur Uberbauung eignet

und zweckmassig geformt ist.

Die Erstellung der Baureife kann

in Etappen erfolgen.

Weitgehend (iberbautes Land

sowie Land, das fiir eine zweck-

massige Uberbauung geeignet

ist und das dafur in naher Zu-

kunft voraussichtlich benotigt

wird, darf einer Bauzone zuge-

wiesen werden. Dabei ist die vor-

aussichtliche Verfligbarkeit zu

berucksichtigen.

Bei der Festsetzung der Bau-

und der andern Zonen und der

Plane sowie der Vorschriften ist

insbesondere Riicksicht zu neh-

men auf

— gesunde Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse

— die Sicherheit der Bevolkerung

— einen genligenden Schutz der
Wohnbevélkerung vor Immis-
sionen

— eine zweckméssige Anord-
nung der Erschliessungsanla-
gen und Einrichtungen flr den
Verkehr und die Energie

— eine zweckmassige Anord-
nung der Ausstattungen und
Einrichtungen fur die Versor-
gung mit Gutern und fdr
offentliche Bauten und Anla-
gen

— eine gute Gestaltung und Ein-
gliederung der Bauten in dié
Landschaft und in die bauliché
Umgebung

— die Erhaltung des Bodens fur
die landwirtschaftliche Nut-
zung

— die natiirlichen Gegebenheiten
der Landschaft

— die Belange der Freizeit und
Erholung

Fluss- und Seeufer, Waldrénde’
sowie Landschaften von beson-
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derer Schonheit und Eigenart
dirfen keinen Bauzonen zuge-
wiesen werden (allenfalls nur,
wenn die finanziellen Folgen fur
das Gemeinwesen tragbar
sind?).

B. Ortsbilder, geschichtliche Stat-
ten sowie Natur- und Kulturdenk-
maler von nationaler, regionaler
oder lokaler Bedeutung sind un-
geschmalert zu erhalten oder
grosstmoglich zu schonen. Dar-
auf ist bei der Bestimmung der
Zonen und der zugehdrigen Vor-
schriften Riicksicht zu nehmen.

C. Es konnen fur Massnahmen ge-
maéass lit. A und B besondere
Schutzzonen festgelegt werden.

6. In Gebieten, die durch Naturge-
walten gefdhrdet sind, darf je
nach dem Ausmass der Gefahr
nicht oder nur mit Schutzvorkeh-
ren gebaut werden. Stark geféhr-
dete Gebiete durfen keiner Bau-
zone zugewiesen werden,
schwach geféhrdete nur mit der
Auflage, die Schutzvorkehren
auf eigene Kosten zu treffen. Es
sind besondere Schutzzonen
festzulegen.

7. Der Abbau von Rohstoffen wie
Steinen, Sand, Kies und Lehm
darf nur in besonders dafir be-
zeichneten Zonen im Einklang
mit den o6ffentlichen Interessen
erfolgen.

8. Einkaufsflachen ausserhalb be-
stehender Siedlungszentren, die
vorwiegend dem Uuberortlichen
Bedarf dienen, diirfen nur in be-
sonders dafiir bezeichneten
Zonen im Einklang mit den

Offentlichen Interessen erstellt
werden.
9. Fur langerfristig nachweisbare

Bedurfnisse kann generell eine
Ubergangszone festgelegt wer-
den, fir die bis zur allfélligen Er-
génzung der Bauzone oder der
Zuweisung zu einer andern Zone
die Vorschriften der Landwirt-
schaftszone gelten.

Bestimmung des Ubrigen Gebie-
tes (= unproduktives Land, das
sich zur Uberbauung nicht eig-
net).

Der gesamte Boden, der weder
zur Bauzone noch zur Uber-
gangszone noch zum (brigen
Gebiet oder zu einer andern
Zone zahlt und nicht bewaldet
ist, wird zur Landwirtschafts-
Zone, in der andere als standort-
gebundene Bauten — unter Vor-
behalt von Ziffer 2, lit. B, — nicht
zuldssig sind.
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C. Wir haben seit mehreren Jahren ver-
schiedentlich festgestellt, dass die An-
wendung der ortsplanerischen Erlasse
da und dort zu wiinschen ubrig lasst.
Das hangt zum Teil mit der Schwierig-
keit der Gemeinden und der Grund-
eigentimer zusammen, sich Uber das
Recht zu informieren, das fur ein be-
stimmtes Grundstuck gilt. In unserem
Auftrag haben Professor Paul Méarki,
Meilen, und unser standiger Mitarbei-
ter, Dr. H.Aemisegger, Oberrichter,
Schaffhausen, zwei Entwirfe fur
Schriften Uber Informationsmittel des
Bau- und Planungsrechts erarbeitet.
Nicht zuletzt aufgrund von Vernehm-
lassungen, die wir eingeholt haben,
sind wir zum Schluss gekommen, dass
sich eine Revision des Grundbuch-
rechts aufdrangt, auch wenn Zwi-
schenlosungen fir die nachste Zeit
moglich sind. Wir haben den Vorsteher
des Eidgendssischen Justiz- und Poli-
zeidepartements, Bundesrat Dr.
K. Furgler, am 7. Dezember 1976 dar-
Uber orientiert, dass unseres Erachtens
geprift werden musste, ob und durch
welche Rechtsmittel die Anmerkung im
Grundbuch ergéanzt oder ersetzt wer-
den konnte. «Gleichzeitig musste wohl
geprift werden, welche o&ffentlich-
rechtlichen  Eigentumsbeschrankun-
gen und welche andern zusatzlichen
Informationen im Grundbuch aufge-
nommen werden sollten.»

2. Bodenrecht und Raumplanung

A. 1976 haben Fragen des Bodenrechts
flr unsere Vereinigung nur im Zusam-
menhang mit Artikel 22ter, Absatz 3,
Bundesverfassung eine wesentliche
Rolle gespielt, verpflichtet doch diese
Bestimmung die Gemeinwesen bei
Eigentumsbeschréankungen, die einer
Enteignung gleichkommen, zur vollen
Entschadigungsleistung an den betrof-
fenen Grundeigentiimer. Man spricht in
diesen Féllen von materieller Enteig-
nung. Wann eine solche vorliegt, lasst
sich oft zum voraus nicht leicht ermit-
teln, wenn auch dank der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung in vielen
Fallen recht klare Aussagen maoglich
sind (vgl. unsere Schriftenfolge Num-
mer 16, Frihjahr 1974: «Was ist unter
materieller Enteignung zu verste-
hen?»). Wir haben den Auftrag zu einer
Studie Uber Fragen der materiellen
Enteignung erteilt; unter Mitwirkung
einer Arbeitsgruppe der VLP zeichnen
als Sachbearbeiter dieser Studie die
Professoren Dr. iur. Peter Saladin,
Basel/Bern, und Dr. iur. Alfred Kuttler,
Basel. Diese Studie wird in einigen
Monaten vorliegen.

B. Auch wenn sich in vielen Féllen zum
voraus abklaren lasst, ob eine mate-
rielle Enteignung gemass der bundes-
gerichtlichen Praxis anzunehmen ist
oder nicht, besteht fiir die Gemeinwe-
sen in einigen Kantonen das Risiko, zu
Entschadigungsleistungen in Fallen
verurteilt zu werden, in denen nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts
keine  Entschadigung  geschuldet
wilrde. Bejaht die letzte kantonale In-
stanz das Vorliegen einer materiellen
Enteignung und verurteilt das Gemein-
wesen zur Entschadigungsleistung, so
bleibt dem Gemeinwesen der Weg
nach «Lausanne» versperrt. Der
Grundeigentimer kann sich hingegen
beim Bundesgericht wehren, wenn er
nach seiner Auffassung zu Unrecht
nicht oder zu wenig entschadigt wor-
denist.

Wir halten diese Regelung nicht langer
als haltbar. Die erweiterte Geschaftslei-
tung vertritt daher einhellig die Auffas-
sung, den Gemeinwesen misse im
neuen Raumplanungsgesetz die Be-
schwerdelegitimation ans Bundesge-
richt eingerdumt werden.

C. An der Tagung vom 23./24. August
1976, welche die VLP zusammen mit
dem Schweizerischen Fremdenver-
kehrsverband, der Schweizerischen
Stiftung flr Landschaftsschutz und
Landschaftspflege sowie den Gemein-
den Sils im Engadin/Segl und Silva-
plana durchgefuhrt hat, wies der Direk-
tor der VLP in seinem Vortrag auf Furt-
schellas auf die Schwierigkeiten hin,
die Ebene zwischen Silser- und Silva-
planersee gemdass der bedeutsamen
Ortsplanung 1975 von Sils zu erhalten.
Er fihrte dann folgendes aus:

«lch muss davor warnen, dass man
weitherum schlechtweg alles von einer
kleinen Gemeinde erwartet, ohne ihr
tatkraftig beizustehen. Ich muss auch
vor einer weitverbreiteten Meinung
warnen, es brauche nur gute Planun-
gen, und dann seien wenigstens alle
noch nicht Gberbauten Fluss- und See-
ufer, alle Ortsbilder und alle erhaltens-
werten Landschaften geschitzt. Ich
halte es als wenig wahrscheinlich, dass
das Entschadigungsrecht flir materielle
Enteignungen in den nachsten Jahren
geéndert wird. Ohne Zweifel muss des-
halb fir die zu schitzenden Gebiete,
fir welche die Voraussetzungen der
materiellen Enteignung vorliegen, sehr
viel Geld aufgebracht werden. Wer
kann insgesamt sehr hohe Entschédi-
gungen bezahlen? Ich flrchte, es
komme der Augeblick, in dem eine bit-
tere Enttduschung einen grossen Teil
unseres Volkes erfasst, weil man davor
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Dr. Willi Rohner

Prasident der Schweizerischen
Vereinigung fiir Landesplanung

Kurz vor der Drucklegung dieser
Nummer erreichte uns die Nachricht
vom Hinschied des verdienten Pra-
sidenten der Schweizerischen Ver-
einigung fur Landesplanung, alt
Sténderat Dr. Willi Rohner (Altstat-
ten). Die schwere Erkrankung, unter
der er, dem Passivitat und Stillesein
zuwider waren, seit dem September
zu leiden hatte, fand leider keine
Wendung zur Genesung mehr. So
hat dieser hochgemute Geist, der
unentwegte Schaffer und
staatsméannisch begabte Politiker,im
Alter von erst 70 Jahren die Ruhe ge-
funden, die er sich, dem Lande die-
nend, selber nur zu selten gegénnt
hatte.

Willi Rohner, fuhrender Kopf der
Freisinnigen und wahrend 20 Jah-
ren auch geachteter Mahner und
Gestalter im Stéanderat (den er 1966/
67 présidierte), hatte im Jahre 1962

das Prasidium der Schweizerischen

Vereinigung . fir Landesplanung
Ubernommen und sie seither mit
dem ihm eigenen Einsatz aller
Krafte und jener menschlichen Aus-
strahlung gefiihrt, die immer wieder
durch seine Ironie und strenge For-

mulierungskraft hindurchschim-
merte. Die Freunde der Landes- und
Regionalplanung verlieren in ihm
einen Uberzeugten und klugen For-
derer.

Die Reihe der Institutionen und Gre-
mien, denen Willi Rohner, friiher
Redaktor, dann Verleger und Inha-
ber eines Bauunternehmens, seine
Kraft und Begabung zur Verfliigung
stellte, ist gross: der Schweizerische
Fremdenverkehrsverband, der
Schweizerische Wasserwirtschafts-
verband, die Hochschule St.Gallen
und die Nationalbank seien unter
vielen anderen genannt.

Seine Freunde, und zu ihnen diirfen
auch die Geschéftsleitung und das
Zentralsekretariat des VLP gezahlt
werden, trauern um einen ausserge-
wohnlichen Menschen. Die Schwei-
zerische Vereinigung fur Landespla-
nung, die Redaktion des «plan» und
die Vogt-Schild AG sprechen der
Trauerfamilie ihre aufrichtige Anteil-
nahme aus.

Ulrich Luder

zurlickschreckt, die Wahrheit zu erken-
nen. Wie kann man das verhuten, nach-
dem unser Land nicht einmal in guten
Zeiten bereit und in der Lage gewesen
war, fur die Finanzierung der Anliegen
des Natur-, Heimat- und Landschafts-
schutzes in genligendem Masse zu sor-
gen. Ich wage diese harte Aussage, ob-
wohl ich fir die grossen Leistungen
der privaten Organisationen und der
amtlichen Stellen des Natur-, Heimat-
und Landschaftsschutzes Dank und
tiefe Bewunderung hege. Es ist mir
wohlbekannt, dass die Fachwelt die
Einflhrung neuer Sondersteuern ab-
lehnt. Und dennoch glaube ich, dass
fur eine gentigende Wahrung der Anlie-
gen des Natur-, Heimat- und Land-
schaftsschutzes eine Regelung einge-
fuhrt werden musste, dass bei jedem
Verkauf einer Liegenschaft eine Ab-
gabe flir die Standortgemeinde, den
Standortkanton und den Bund zu lei-
sten wére. Fir eine solche Regelung
waére eine Anderung der Bundesverfas-
sung nétig. Ich hore alle jene, die mir
entgegnen, eine solche Verfassungsre-
vision habe wenig Aussicht auf Erfolg
und durfe schon gar nicht jetzt vor der
Abstimmung Uber die Einflihrung der
Mehrwertsteuer diskutiert werden. Darf
ich all jene, die diese Auffassung ver-
treten, fragen, welche Alternative sie
anzubieten haben? Es kénnte bald zu
spét sein, um unser Land und Volk vor
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nie mehr gutzumachenden Schéaden zu
bewahren.

Obwohl diese Ausfiihrungen verschie-
dentlich hart kritisiert worden sind,
haben sie in der Zwischenzeit an
Aktualitat sogar gewonnen. Im Zeichen
der an sich unabstreitbaren notwendi-
gen Sparmassnahmen des Bundes
wurden die Mittel, die der Bund flr
Natur- und Heimatschutz zur Verfl-
gung stellt, von sechs auf vier Millionen
gekurzt!

3. Wohnbau- und Eigentumsférderung
A. Das Wohnbau- und Eigentumsfdrde-
rungsgesetz vom 4. Oktober 1974 ist
trotz der verénderten wirtschaftlichen
Lage, die sich vor allem flir die Bau-
wirtschaft hart auswirkt, zum Tragen
gekommen. Im Zusammenhang mit
dem Wohnungswesen durften sich fur
unser Land erhebliche (Struktur-)Pro-
bleme ergeben. Das Zentralsekretariat
der VLP hatte Gelegenheit, in einem
Gutachten zuhanden des Bundesamtes
fir Wohnungswesen den Fragenkreis
der Sanierung und der Erneuerung von
Wohnraum etwas eingehender zu be-
leuchten. Dabei hatte es vor allem den
geltenden Rechtszustand darzulegen
und zu prifen, ob und allenfalls welche
Anderungen rechtlicher Art nétig sind.
Es lagen nicht gentigend Unterlagen
vor, um schon jetzt zu abschliessenden
Empfehlungen gelangen zu kénnen.

Zweifellos stellen sich Probleme, die
unter anderem mit der Stadtplanung
und dem Stadtebau eng verknipft sind.

B. Das Wohnbau- und Eigentumsférde-
rungsgesetz enthélt zwingende Be-
stimmungen Uber die Erschliessungs-
pflicht und uber die Leistung von
Grundeigentimerbeitrdgen an  die
Kosten der Grob- und der Feiner-
schliessung. «Der Bundesrat erlasst
Rahmenbestimmungen, insbesondere
Uber Hohe und Félligkeit der Beitrags-
leistungen. Er tragt dabei Harteféllen
und besondern Verhéltnissen Rech-
nung.» Wir haben' alles Verstandnis,
dass die Festsetzung dieser Rahmen-
bestimmungen durch die Landesregie-
rung noch nicht als tunlich erachtet
wurde. Es wirde nicht (berraschen,
wenn der Bund zuerst mit der Anwen-
dung und Handhabung von Empfeh-
lungen fur die Regelung der Erschlies-
sungsbeitrdge Erfahrungen sammeln
mochte. Das Zentralsekretariat der VLP
wird 1977 Gelegenheit haben, darzule-
gen, welche Regelung materieller Art
nach seinem Dafiirhalten empfehlens-
wert waren. Dies gibt dem Zentralse-
kretariat der VLP die willkommene Ge-
legenheit, seine Arbeit (ber Grund-
eigentimerbeitrage und Gebiihren an
Erschliessungsanlagen weiterzufiihren
und zu vervollkommnen (siehe unseré
Schriftenfolge Nr. 18, November 1975)-
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C. Bei der Bearbeitung des Berichts
Uber Grundeigentiimerbeitrdge und
Gebithren an Erschliessungsanlagen
haben wir Liicken insbesondere bei der
Gestaltung des Rechnungswesens fiir
Wasserversorgungs- und Abwasseran-
lagen festgestellt. Das Bundesamt fir
Wohnungswesen gab einem Antrag
des Zentralsekretariats der VLP statt
und beauftragte dieses, Empfehlungen
Zur Schliessung dieser Liicke auszuar-
beiten. Insbesondere Dr. rer. pol.
R. Abt, Geschéftsleiter der Biindner
Vereinigung fiir Raumplanung, Chur,
und Dr. H. Aemisegger haben im ver-
9angenen Jahr mit der Vorbereitung
2ur Ausfiihrung dieses Auftrages be-
gonnen.

4. Gesetzgebung
Uber den Umweltschutz
Dlle «Neue Zircher Zeitung» versieht
die Besprechung eines Vortrages des
Orstehers des Eidgendssischen De-
Partements des Innern, Bundesrat Dr.
-Hurlimann, mit dem Titel «Mehr
Pragmatismus  im  Umweltschutz»
(Nr. 285 vom 4./5. Dezember 1976,
S. 33). «Die neuen Grundsitze — prag-
Matisches Vorgehen, Konzentration
auf die vier Bereiche der Lufthygiene,
df?r Larmbekampfung, der Abfallbe-
Wirtschaftung und des Umgangs mit
Umweltgefahrdenden Stoffen, ferner
Infachheit, klare Kompetenzausschei-
dung und Verzicht auf Massnahmen,
die fir die &ffentliche Hand und die
Irtschaft zu einer untragbaren Bela-
Stung fithren kénnten — diirften leicht
€inen Konsens finden.» Die «NZZ» fahrt
ann in ihrer Berichterstattung fort, ob
damit yjg| gewonnen sei, lasse sich
Allerdings bezweifeln, «denn die Crux
'®gt gerade beim Umweltschutz nicht
'n den Grundsatzen, zu denen sich fast
leder bekennt, sondern in der konkre-
ten Gesetzesformulierung.» Das stimmt
S'.(?her. Dennoch sind wir Bundesrat
Urlimann fiir seine Absichtserklarung
d*}nkbar. Wir hatten 1976 und schon
‘Uher Gelegenheit, festzustellen, dass
Vehdrden von Kantonen und Stadten
Orallem im Hinblick auf die méglichen
'Nanziellen Folgen gegeniiber einem
deuen Umweltschutzgesetz einige Be-
€nken gehegt haben. Der Direktor der
hatte Gelegenheit, in einer Arbeits-
9ruppe des Eidgensssischen Amtes fir
Mweltschutz Gber den Larmschutz
n"‘ZUWirken. Er hat in diesem Kreis
aChhaltig die Auffassung vertreten,
sass (_1e.r Larmschutz an Strassen in er-
S Linie fiir Neu- und Umbauten — und
Var fir Neu- und Umbauten von
fassen und von Gebduden, die an
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solchen Strassen liegen — verwirklicht
werden muss, dass sich aber Sanierun-
gen bestehender Strassen oder Ge-
baude in der ndhern Zukunft nur aus-
nahmsweise verwirklichen lassen. Zu
prufen ist aber in jedem Fall, in wel-
chem Masse sich Ubermassige Immis-
sionen einerseits an der Quelle und an-
derseits durch organisatorische Mass-
nahmen herabsetzen lassen. Wir ver-
stehen, wenn andere weitergehende
Forderungen vertreten, sind aber
davon Uberzeugt, dass nur zurtckhal-
tende Regelungen derzeit Aussicht auf
Erfolg haben. Die Auswirkungen von
Larmimmissionen sollen nicht ver-
kannt, sie dlrfen aber auch nicht gene-
rell dramatisiert werden. Abgesehen
von Nationalstrassen sind in der Regel
Anwohner von stark befahrenen stadti-
schen Strassen erheblichem Larm aus-
gesetzt.

5. Stadtplanung, Stadtebau

und Einkaufszentren

A. Der Stadtebau hat da und dort For-
men angenommen, bei denen man zu
Uberlegen beginnt, ob sie nicht schon
Uberholt sind. Ob die Aneinanderrei-
hung von Wohnhochhdusern in man-
chen stéadtischen Quartieren weiterge-
hen darf oder ob sich nicht tiefgreifen-
de Reformen der Stadtplanung und des
Stadtebaus aufdréangen, sind Fragen,
die wohl noch genauerer Abkléarung
bedirfen (vergleiche den Artikel «Miss-
liebige Denkmaéler der Hochkonjunk-
tur» in der «NZZ» Nr.19 vom 24./
25. Januar 1976). Wir sind nicht sicher,
ob wir nicht zu sehr einzelnen Eindriik-
ken erliegen und zu wenig abklaren, ob
und in welchem Masse diese begriindet
sind. Auf jeden Fall verstehen wir den
Stadtrat von Zirich, der in seiner
Standortbestimmung 1976 dem
Klischee der Unwirtlichkeit der Stadte
das Lob des stédtischen Lebens entge-
gensetzt (vergleiche «NZZ» Nr.276
vom 24. November 1976). Die Probleme
der Stadtplanung und des Stadtebaus
sind ausserordentlich komplex gewor-
den; diese Schlussfolgerung hat sich
dem Zentralsekretariat der VLP bei der
Bearbeitung der schon erwéhnten Stu-
die zuhanden des Bundesamtes fir
Wohnungswesen geradezu aufge-
dréngt. Seriose Feldforschung zur Ab-
klarung der Gegebenheiten und vor
allem der Einstellung der Menschen zu
ihrer Wohnung und zu ihrer unmittel-
baren Umgebung dirften daher uner-
lasslich sein. Zu prifen ware wohl, ob
und inwieweit auch die Einstellung der
Bevolkerung zu den umliegenden Ge-
meinden und zur Bildung stérkerer

regionaler Organisationen, als sie zur-
zeit vorhanden sind, durch Feldfor-
schung zu ergriinden waren.

B. In einem engen Zusammenhang mit
den Problemen der Stadtplanung und
des Stadtebaus stehen jene von Ein-
kaufszentren. Die Arbeitsgruppe, wel-
che die Aktiengesellschaft fur Ein-
kaufszentren (AGEZ) und wir Ende
1975 gebildet hatten, entschloss sich,
die Begrindung des bundesgericht-
lichen Entscheides vom 21. Januar
1976 betreffend Einkaufszentrum Hilf-
ten in Frenkendorf BL abzuwarten.
Diese wurde erst im August 1976 verof-
fentlicht (siehe Zentralblatt flr Staats-
und Gemeindeverwaltung 1976,
S. 334ff., auch a. a. O, S. 89ff., den Ab-
druck des Gutachtens von Professor
Dr. P. Saladin und Chr. Lanz «Recht-
liche Probleme im Zusammenhang mit
Einkaufszentren». Dieses Gutachten,
das in unserem Auftrag ausgearbeitet
worden war, wurde zur Urteilsfindung
des Bundesgerichts oder zumindest
zur Begrundung des Entscheides bei-
gezogen). Das Bundesgericht flihrt un-
ter anderem wortlich aus:

«Raumplanerische Massnahmen, die
eine zweckmassige Nutzung des
Bodens und eine geordnete Besiede-
lung des Landes sichern wollen, erfiil-
len einen verfassungsrechtlich aus-
drucklich anerkannten o&ffentlichen
Zweck (. ..). Derartige Vorkehren diir-
fen auch sozialpolitische Ziele verfol-
gen (. ..). Sie ziehen, soweit sie die Nut-
zung des Grundeigentums regeln,
regelméassig eine Einschrédnkung der
gewerblichen und wirtschaftlichen Be-
tatigungsmoglichkeiten  nach  sich
und konnen dementsprechend mit wirt-
schaftlich-politischen  Auswirkungen
verbunden sein. Diese Folge wider-
spricht Artikel 31 Bundesverfassung
grundsatzlich nicht, solange die
Massnahme raumplanerisch bedingt ist
und im Zielbereich von Artikel 22quater
Bundesverfassung liegt (. . .). Immerhin
darf der Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit gegenlber derartigen
Eingriffen nicht vollig seines Haltes
entleert werden (...). Eine Verletzung
von Artikel 31 Bundesverfassung (und
indirekt auch eine solche von Artikel
22ter .. .) liegt vor, wenn eigentumsbe-
schrdnkende Massnahmen der Kan-
tone unter dem Deckmantel der Raum-
planung einen Eingriff in den wirt-
schaftlichen Wettbewerb bezwecken,
um bestimmte Gewerbezweige oder
Betriebsformen vor Konkurrenz zu
schitzen oder in ihrer Existenz zu
sichern (...). Vom Verbot derartiger
verkappter gewerbepolitischer Mass-
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nahmen abgesehen, darf die wirt-
schaftliche und gewerbliche Betati-
gung auch durch raumplanerisch moti-
vierte Eingriffe keinen weitergehenden
Schranken unterworfen werden, als es
zur Herstellung einer sinnvollen Nut-
zungsordnung notwendig ist. Hat eine
kantonale Massnahme, wiewohl sie an
sich auf ein zuléssiges Ziel im Rahmen
von Artikel 22quater ausgerichtet ist,
unbeabsichtigt schwerwiegende wirt-
schaftliche oder wirtschaftlich politi-
sche Nebenwirkungen, so ist gegebe-
nenfalls auf dem Wege einer Interes-
senabwagung zu kléaren, ob das raum-
planerische Anliegen das erforderliche
Gehalt besitzt, um diese Nachteile zu
rechtfertigen» (a.a.0., S. 340, Ziff. 5a).
Die Begriindung des bundesgericht-
lichen Entscheides hat, so sehr wir
daflir Verstandnis haben, die Aufgabe
der Arbeitsgruppe der AGEZ und der
VLP nicht gerade erleichtert. Wahr-
scheinlich wird es sich 1977 weisen, ob
in der Arbeitsgruppe eine Verstandi-
gung erzielt werden kann oder ob die
verschiedenartigen Anliegen zu weit
auseinandergehen. Wir halten die Auf-
nahme eines materiellen Grundsatzes
im neuen Raumplanungsgesetz als
wesentlich, dass Einkaufszentren aus-
serhalb bestehender Siedlungszentren,
die vorwiegend dem Uberdrtlichen Be-
darf dienen, nur in besonders dafur be-
zeichneten Zonen im Einklang mit den

Beispiel der Gemeinden Sils im Enga-
din und Silvaplana» vorbereiten. Wir
fihrten die Tagung am 23./24. August
1976 in Sils und Silvaplana gemeinsam
mit diesen beiden Gemeinden, dem
Schweizerischen Fremdenverkehrsver-
band sowie der Schweizerischen Stif-
tung fur Landschaftsschutz und Land-
schaftspflege durch. Die Tagung wurde
in der Presse und im Radio stark be-
achtet (das Fernsehen der deutschen
und der ratoromanischen Schweiz
blieb leider der Veranstaltung fern!).
Weil Probleme und L&sungen von
grundsatzlicher Tragweite dargestellt
werden konnten, entschlossen wir uns,
die Referate der Tagung als Broschiire
herauszugeben (Schriftenfolge Nr. 19,
Oktober 1976). Wir haben sodann un-
seren Sektionen in der Westschweiz
und im Tessin empfohlen, 1977 eine

ahnliche Veranstaltung in franzosi-
scher bzw. italienischer Sprache
durchzufthren.

B. Am 28./29. Oktober 1976 flihrten wir
einen Kurs flir Gemeindevertreter Uber
Ortsplanung und Baubewilligung in
Zurich, am 10./11. November 1976 in
Bern durch. Beide Kurse waren —
gleich wie die Tagung — erfreulich gut
besucht. Mit Genugtuung dirfen wir
feststellen, dass die Beteiligung an den
Kursen wieder besser wird, obwohl die
in verschiedenen Gemeinden kleinliche

Wenn eine Erholungslandschaft regellos mit Bauten iberstellt wird, verliert sie
nach und nach ihren Erholungswert.

offentlichen Interessen erstellt werden
dirfen.

6. Offentlichkeitsarbeit

A. Wir haben der Offentlichkeitsarbeit
wie gewohnt grosse Beachtung ge-
schenkt. Noch wahrend unserer Bean-
spruchung fir die Unterstiitzung des
Bundesgesetzes Uber die Raumpla-
nung konnten wir die Tagung «Neue
Lésungen der Kurortplanung, Land-
schaftsschutz und Fremdenverkehr am
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Spesenregelung dem Kursbesuch an
sich nicht forderlich ist.

C. In unserem Pressedienst konnten
wir 1976 42 Artikel veroffentlichen. Wir
hatten mehrmals Gelegenheit, festzu-
stellen, dass der Pressedienst vor allem
bei den Amtsstellen und den privaten
Planern gut ankommt. In der Presse
selber werden unsere Artikel in einem
recht unterschiedlichen Masse abge-
druckt. Fir einzelne Zeitungen ist der

Pressedienst zu sachlich geworden.
Tatséachlich ist der Pressedienst in den
letzten Jahren immer starker zu einem
Dokumentationsdienst geworden. Der
Bezug auf aktuelle Ereignisse im Bund,
in den Kantonen und Gemeinden
kommt aus Griinden, auf die wir noch
zu sprechen kommen werden, nach un-
serem Daflirhalten zu kurz.

lll. Tatigkeit der Organe
der VLP und anderer
Organisationen

1. Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung fand 1976
auf einer Rekordhdhe, namlich auf
Uber 2000 Meter tber Meer in der Berg-
station der Furtschellas-Bahn statt. Die
statutarischen Traktanden (Téatigkeits-
berichte 1974 und 1975, Jahresrech-
nungen 1974 und 1975 sowie Reviso-
renberichte, Budgets 1976 und 1977)
wurden wie gewohnt rasch behandelt.

2. Vorstand

A. Der Vorstand besammelte sich am
2. Juni 1976 zu seiner ordentlichen Sit-
zung. Nach der Verabschiedung der
statutarischen Traktanden referierte
der Geschéftsleiter der Schweizeri-
schen Stiftung fur Landschaftsschutz
und Landschaftspflege, dipl. Kulturin-
genieur ETH Hans Weiss, Uber «Pro-
bleme des Landschaftsschutzes in der
Schweiz». Vor allem anhand von Licht-
bildern wies er in seinen Ausfiihrun-
gen, die auf grosses Interesse stiessen,
auf den stdndigen Widerstreit zwischen
6konomischen, technischen und ideel-
len Interessen hin.

B. In den Vorstand wurden gewahli:

— Dr. A.Hirlimann, Nationalrat und
Gemeindeprasident, Walchwil ZG
(Nationalrat Hirlimann gehort unse-
ren leitenden Gremien schon seit
vielen Jahren an, musste nun aber ad
personam in den Vorstand gewahlt
werden, nachdem er vorher vom
Kanton Zug in dieses Organ delegiert
worden war.)

— Kurt Hoppe, dipl. Ing. ETH/SVI, Ver-
kehrsplaner der Stadt Bern, als Pra-
sident der Schweizerischen Vereini-
gung der Verkehrsingenieure (SVI)-
Er ersetzt den frilhern Prasidenten
der SVI, Professor H. Brandli, Zirich.

— Wolfgang Veigl, dipl. Bauingenieur;
Vizedirektor der Motor Columbus
AG, Staretschwil AG. Er tritt an die
Stelle von K. Metzger, dipl. Arch..
Motor Columbus AG, Baden, dessen
jahrelange aktive Mitwirkung im Vor-
stand vom Prasidenten der VLP ge-
buhrend verdankt wurde.
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C. Im weitern sind im Berichtsjahr neu
In den Vorstand delegiert worden:

Mitgliederkantone
Hans Jakob Niederer, Regierungsrat,
Vorsteher der Baudirektion des Kan-
tons Appenzell AR, Herisau
anstelle  von alt Regierungsrat
E. Schwendinger
Tobias Kuoni, Regierungsrat, Vorste-
her des Departements des Innern und
der Volkswirtschaft des Kantons Grau-
blinden, Chur
anstelle von alt Regierungsrat und
Standerat Dr. L. Schlumpf
Anton Christen, Regierungsrat, Vorste-
her der Direktion des Innern des Kan-
tons Nidwalden, Stans
anstelle von Regierungsrat B. Leuthold
Dr. Arthur Haffter, Regierungsrat, Vor-
Steher des Baudepartements des Kan-
tons Thurgau, Frauenfeld
anstelle von alt Regierungsrat Dr.
A. Schiapfer
Silvan C. Nussbaumer, Regierungsrat,
Baudirektor des Kantons Zug, Zug
anstelle von alt Regierungsrat und
Nationalrat Dr. A. Hiirlimann

€rmann Sigrist, Regierungsrat, Vor-
Steher der Gewerbedirektion, Fliielen
anstelle von Regierungsrat Raymund
Gamma

Schweizerische Baudirektoren-
Onferenz
fwin Schneider, Regierungsrat, Bau-
d'r_ektor des Kantons Bern, Gerechtig-
Citsgasse 36, 3011 Bern
anstelle von alt Regierungsrat
- Schwendinger, Herisau

KOnferenz der kantonalen
andwirtschaftsdirektoren
anspeter Fischer, Regierungsrat,
andwirtschaftsdirektor des Kantons
hUrgau, Frauenfeld

anstelle von alt Staatsrat A. Lafranchi

KQerrenz der kantonalen
'Nanzdirektoren
. Franz Konig, Delegierter fiir Finanz-
'agen beim Finanzdepartement des
antons Wallis, 1951 Sitten

Bung

Dr- Rodolfo Pedroli, dipl. Ingenieur,
I'ektor des Eidgendssischen Amtes
a“" Umweltschutz, Bern

Nstelle von Dr. F. Baldinger, alt Direk-

Or deg Eidgendssischen Amtes fiir Um-
Weltschutz

%adte mit mehr als
0000 Einwohnern

ea“_de Ketterer, conseiller délégué au
& Vice immobilier, Genéve

Stelle von J. Ducret

Pang g,

Bund Schweizer Architekten (BSA)
Jean-Daniel Urech, dipl. Architekt ETH-
L/BSA/SIA, Lausanne

anstelle von Th. P. Manz, Basel

3. Ausschuss

Die starke Belastung der Ausschuss-
und Geschéaftsleitungsmitglieder und
des Zentralsekretariats der VLP — die
leitenden Mitarbeiter der VLP waren im
ersten Semester durch zahlreiche Sit-
zungen des Aktionskomitees fur das
Raumplanungsgesetz bzw. von Unter-
ausschiissen stark beansprucht -—
sowie Grinde, die ausser unserer
Macht stehen (Krankheit und Unfall),
fihrten dazu, dass der Ausschuss nur
eine Sitzung und die Geschéftsleitung
nur ungewohnlich wenige Sitzungen
abhalten konnten. Die Sitzung des Aus-
schusses fand am 13. Mai 1976 in der
ETH-HO6nggerberg statt. Sie diente ins-
besondere einer Aussprache Uber die
Abstimmungspropaganda  fur  das
Raumplanungsgesetz.

4. Geschéftsleitung

Mehr als je fasste die Geschéftsleitung
Beschlisse auf dem Korrespondenz-
weg. Sitzungen fanden nur am 5. Mérz,
am 8. Juli und am 23. November 1976
statt, wobei an der letzterwahnten Sit-
zung weitere Herren teilnahmen, diente
diese doch ausschliesslich der Be-
handlung unserer Anliegen an ein
neues Raumplanungsgesetz. In der er-
sten Sitzung wurden vorwiegend Fra-
gen der Abstimmungspropaganda be-
sprochen, wéhrend die Sitzung vom
8. Juli 1976 einem Gedankenaustausch
liber ein langerfristiges Arbeitspro-
gramm der VLP diente. Obwohl zu Pro-
grammentwirfen, die Martin Steiger,
Architekt-Planer, Zirich, und der
Direktor der VLP vorlegten, noch keine
Beschlisse gefasst wurden, liess sich
erkennen, dass eine Aufstockung des
Pflichtenheftes von einer Verstérkung
der finanziellen und personellen Mittel
abhangig gemacht werden muss. Die
Heranziehung neuer, guter Mitarbeiter
im Zentralsekretariat der VLP bote
keine Schwierigkeiten, die Beschaf-
fung neuer hoher Einkinfte um so
mehr. Wir werden auf diese Probleme
zurickkommen.

5. Kontaktkommission
Die parlamentarische Kontaktkommis-
sion trat zu keiner Sitzung zusammen.

6. Arbeitsgruppe

Die unter Leitung von Professor
C. Wasserfallen, Lausanne, stehende
Arbeitsgruppe  befasste sich am

29. Januar 1976 mit der Gestaltung der

Abstimmungskampagne und im 2.
Semester an mehreren Sitzungen mit
den Anforderungen, welche die Fach-
leute an ein neues Raumplanungsge-
setz zu stellen haben. Nicht zuletzt
dank verschiedener Studien, die ein-
zelne Mitglieder der Arbeitsgruppe zu
diesem Thema beisteuerten, kam es
schliesslich zu einer weitgehenden
Ubereinstimmung der Auffassungen.

7. Redaktionskommission «plan»

1976 fand keine Redaktionskommis-
sionssitzung statt. Dafir wurde mit
dem Direktionsprasidenten des Ver-
lags, der Vogt-Schild AG in Solothurn,
Standerat Dr. U. Luder, Kontakt ge-
pflegt, um den Inhalt des «plan»
wesentlich zu verbessern. Wir hoffen
sehr, dass es endlich gelingt, das
Niveau unserer offiziellen Zeitschrift
entscheidend zu heben. Die Verlags-
rechte stehen leider nicht der VLP zu.

8. Ad-hoc-Kommissionen

Auf die Tatigkeit der Arbeitsgruppen
«Gestaltung des Rechnungswesens
von Erschliessungsanlagen» (Wasser-
versorgungs- und Abwasseranlagen),
«Studie Uber die Durchfiihrung der
Raumplanung im Hinblick auf die
materielle Enteignung» und fir «Ein-
kaufszentren» haben wir bereits hinge-
wiesen. Die Aufgaben dieser Arbeits-
gruppen konnten im Berichtsjahr nicht
abgeschlossen werden.

9. Regionalplanungsgruppen

Von Ausnahmen abgesehen haben die
Regionalplanungsgruppen, die uns als
Sektionen angehdren, 1976 eine er-
freuliche Tatigkeit entfaltet. Sie haben
sich fast ausnahmslos ausgezeichnet
fir das Raumplanungsgesetz «ge-
schlagen». Insgesamt waren die Bezie-
hungen des Zentralsekretariats zu den
Regionalplanungsgruppen sehr gut.
Einzelne Regionalplanungsgruppen
werden aber nach dem 13. Juni 1976
gezielter und mit mehr Einsatz als bis-
her neue Aufgaben zu erfillen haben,
die im Interesse der gesamten Orts-,
Regional- und Landesplanung stehen.

10. Bund Schweizer Planer (BSP)

Der Bund Schweizer Planer, der von
Carl Fingerhuth, Architekt-Planer, ge-
leitet wird, war wie immer sehr aktiv. Er
fihrte im Januar 1976 in Aarberg ein
Symposium uber den Gestaltungsplan
durch; das gleiche Thema behandelte
er im September in Lausanne. Im
November 1976 widmete sich der BSP
an einem weiteren Symposium den
Fragen der Offentlichkeitsarbeit. Er
stellte zudem im Berichtsjahr Standes-
regeln auf.
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Verstreute Einzelbauten fiihren zu Siedlungsformen, in denen die Verkehrs- und Versorgungsprobleme nicht mehr zu be-
wéltigen sind.

Die Beziehungen zwischen dem BSP
und unserer Vereinigung waren wie ge-
wohnt ausgezeichnet.

11. Der Delegierte fiir Raumplanung
Firsprecher Marius Baschung flhrte
die schwierigen Obliegenheiten des
Delegierten fir Raumplanung mit Ge-
schick aus. Ihm ist es zu verdanken,
dass der Bundesrat unverziiglich nach
dem 13.Juni 1976 die Verldngerung
des Bundesbeschlusses Uber dring-
liche Massnahmen der Raumplanung
und die Neubearbeitung des Raumpla-
nungsgesetzes einleitete.

Die Zusammenarbeit mit dem Delegier-
ten flr Raumplanung war gut. Dieser
nimmt an den Sitzungen unserer
Organe als standiger Gast teil.

12. Vernehmlassungen

A. Das Eidgenossische Departement
des Innern stellte 1976 einen weit aus-
holenden Bericht zur Gesamtkonzep-
tion fur eine schweizerische Wald- und
Holzwirtschaftspolitik zur Diskussion.
Leider waren der Gesamtbericht als
auch der Fragebogen flir das Vernehm-
lassungsverfahren derart einseitig auf
das Versténdnis forstlicher Fachleute
ausgerichtet, dass wir auf eine ins ein-
zelne gehende Vernehmlassung ver-
zichten mussten. In grundséatzlicher
Hinsicht fihrten wir in unserem Schrei-
ben vom 27. September 1976 unter an-
derem folgendes aus:
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«Wir betrachten die Erhaltung der
Waldflache und deren ortliche Vertei-
lung als oberste Zielsetzung der
schweizerischen  Forstgesetzgebung.
Der Wald wird wie bisher ausserordent-
lich vielfaltige, in der Prioritat aber teil-
weise unterschiedliche Funktionen zu
erfullen haben. In den stadtischen Ge-
bieten und in den Kurorten wird der Er-
holungsfunktion gréssere Bedeutung
zukommen als anderswo. Aber Uberall
dirfte es wesentlich sein, dass Kahl-
schlage vermieden werden, selbst
wenn sie einer rationelleren Bewirt-
schaftung des Waldes dienen. Wir
zweifeln, ob einem im Gesamtbericht
vertretenen Postulat, vor allem im
Alpen- und Voralpengebiet den Wald
besser zu erschliessen, tatsachlich ent-
sprochen werden sollte. Wenn und
soweit der Wald in diesen Gegenden
die wesentlichen Funktionen erflllen
kann, ohne dass er besser erschlossen
wird, so soll unseres Erachtens auf
kostspielige Erschliessungen  auf
jedenfall dort verzichtet werden, wo
nicht mit der Zeit mit einer zumindest
selbsttragenden Bewirtschaftung ge-
rechnet werden darf. Wir haben den
Eindruck, dass mit der Zementierung
und der Teerung von Waldwegen man-
cherorts die Erholungsfunktion des
Waldes unannehmbar beeintrachtigt
wird. Es musste also bei Erschliessun-
gen zumindest darauf geachtet werden,
dass nicht dem rationellen Einsatz von

Mitteln zuliebe an sich nicht wagbare,
aber dennoch bedeutsame andere In-
teressen Ubergangen werden.»

B. Das Eidgendssische Justiz- und
Polizeidepartement ersuchte uns um
unsere Stellungnahme zu einer «klei-
nen» Teilrevision des Bundesgesetzes
vom 12. Dezember 1940 Uber die Ent-
schuldung landwirtschaftlicher Heim-
wesen. Es soll damit fir die Schatzungd
landwirtschaftlicher Heimwesen und
Liegenschaften eine zeitgeméssere
Grundlage geschaffen werden. Wir hal-
ten die vorgesehene Revision als
zweckmassig, was wir dem EJPD mit
Schreiben vom 13. November 1976 be-
kanntgaben.

IV. Tagungen und Kurse,
weitere
Offentlichkeitsarbeit,
Zentralsekretariat

1. Kurse und Tagungen
Uber unsere Kurse und Tagungen
haben wir bereits orientiert.

2. Weitere Offentlichkeitsarbeit

A. Im Pressedienst behandelten wif

1976 folgende Themen:

— Stadtplanung und
schopfung

— Wann muissen Bauzonen erschlos-
sen werden?

Mehrwertab-

plana 1977
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=~ Larmschutz an Strassen

=~ Entschadigung wegen
larms

= Bauzonen und generelles Kanalisa-
tionsprojekt

~ Dirfen Gemeinden in Gewasser-
schutzfragen an das Bundesgericht
gelangen?

=~ Treu und Glauben im Verhéltnis zu
Behorden und zur Verwaltung

= Sicherheit kommt vor Rendite
(Naturkatastrophen: Ursachen des
Schutzes unseres Waldes)

= Denkmalschutz und Denkmalpflege
liegen im éffentlichen Interesse

=~ Rechstmittel und Initiative (im Fall
eines Quartierplans)

=~ Neue Wohnbauten in einer Industrie-

Strassen-

zone?
=~ Kosten der Ersatzvornahme fiir
Strassenausbau

Materielle Enteignung
= Zonenplan und Asthetik
= Immer wieder Erschliessungsfragen
(Wer bezahlt den Strassenausbau?)
= Vorschriften iber den Gebaudeab-
bruch
Strassenzufahrtbeschrankungen
(widerrufliche Bewilligung einer Zu-
fahrt/Revers im Grundbuch)
Plakatwesen als Gemeindemonopol
Zur Abstimmung iiber das Raumpla-
Nungsgesetz
Treu und Glauben im 6ffentlichen
Recht
~ Eingezonter Wald bleibt Wald
Einfamilienhduser ausserhalb der
Bauzone (Artikel 20 Gewisser-
Schutzgesetz)
Eine Bauflachenziffer geniigt nicht
(Es braucht auch Ausniitzungszif-
fern, Vorschriften ber Grenz- und
Gebaudeabstinde usw.)
Abbruch eines polizeiwidrigen Bau-
teils im Lichte der bundesgericht-
lichen Rechtsprechung
= Der Stadtplanung stellen sich
Schwierige Aufgaben (Stidtebau an
der Wende/Entwicklung der Stadte
usw.)
Bauen im iibrigen Gemeindegebiet
(Artikel 19 und 20 Gewasserschutz-
gesetz)
Gewerbliche Bauten in Gebieten
ausserhalb von Bauzonen
er hat fiir die Kosten einer Kanali-
Sationsleitung aufzukommen?
ICherung einer geringeren Ausniit-
Zungsziffer im Grundbuch
EntSChédigung fur Larmeinwirkun-
9én an Nationalstrassen
'V!aterielle Enteignung (Wann ist eine
'9entumsbeschrankung entschadi-
Qungspflichtig?)
er hat fir Kosten von Gewasser-
Schutzmassnahmen aufzukommen?

Plang g,

— Kantonale Gesetzgebung uber Um-
bau und Abbruch von Wohnhausern

— Gemeindeautonomie und Beschwer-
delegitimation

— «Die bodsen Planer» (Stellung des
Planers gegenliber dem Auftragge-
ber)

— Anderung des deutschen Bundes-
baugesetzes

— Eine Gemeinde sucht ihre Zukunft
(Broschure des Kurortes Silvaplana)

— Eine erfreuliche Reaktion (Kann man
Schindeldacher in einem Bergtal er-
halten?)

— Ungultigerklarung  von  Volksin-
itiativen (mit denen versucht wird,
die Ausfiihrung eines rechtsgultigen
Beschlusses zu verhindern)

— Zur Strassenbauinitiative im Kanton
Solothurn (Gutheissung einer staats-
rechtlichen Beschwerde gegen die
Unglltigerklarung einer Initiative)

— Planung ohne Wachstum

— Bauen, renovieren, erweitern Sie

(Merkblatt der Bindner Vereinigung
fur Raumplanung)

P s

Jeder Bewohner der Schweiz sollte in
seiner ndchsten Umgebung ein Erho-
lungsgebiet finden, und er sollte es
leicht erreichen kénnen.

B. Im Dezember 1976 konnten wir der
1974 begonnenen Rechts- und Sach-
dokumentation weitere ungefahr 130
Karten folgen lassen. Die Bearbeitung
dieser Sendung erfolgte wiederum
durch Rechtsanwalt Dr. R. Schindler,
Zurich; die Aufsicht wurde von Dr.
H. Aemisegger besorgt.

C. Im Berichtsjahr haben die Massen-
medien den Belangen der Landes-,
Regional- und Ortsplanung in einem
erfreulichen Ausmass Beachtung ge-
schenkt, obwohl diese Anliegen aus
den schon erwéhnten Griinden «aus
dem Schaufenster geraten sind». Nach

unserer Auffassung bleibt der Einsatz
des Fernsehens nach wie vor nicht be-
friedigend.

3. Kampagne fiir das
Raumplanungsgesetz

Viele mit uns und wir haben zur Unter-
stlitzung des Raumplanungsgesetzes
getan, was getan werden konnte. Mit
harter Hand musste daflir gesorgt wer-
den, dass Einnahmen und Ausgaben im
Gleichgewicht gehalten werden konn-
ten. Es hielt flir das Zentralsekretariat
nicht leicht, das Sekretariat des
Aktionskomitees fur das Raumpla-
nungsgesetz zu fuhren. Manche Frik-
tionen waren nicht zu vermeiden. Aber
alles in allem hat sich der Einsatz fur
alle gelohnt, die sich fur die Landes-,
Regional- und Ortsplanung einsetzen.
Ihnen allen geblhrt der Dank unserer
Vereinigung. Ganz besondern Dank
verdienen die ideellen Organisationen
des Heimat-, Natur-, Landschafts- und
Umweltschutzes sowie der Bund
Schweizer Architekten, die sich in jeder
Hinsicht — und zwar auch durch zum
Teil namhafte Beitrdge — flur die An-
nahme des Gesetzes eingesetzt haben.

4. Zentralsekretariat

A. Im Herbst 1976 trat — wie bei der An-
stellung vereinbart — Flrsprecher Urs
Bircher, Bern, aus den Diensten der
VLP aus. Er hat wahrend seines einjah-
rigen Einsatzes gute Arbeit geleistet.
Wir danken ihm dafr.

B. An die Stelle von Flrsprecher Bir-
cher trat lic. iur. B. Banga, Basel. Wir
konnten uns in der kurzen Zeit seiner
Mitarbeit Uberzeugen, dass wir einen
tichtigen neuen Angestellten gewon-
nen haben.

C. Dem Mitarbeiterstab der VLP geho-

ren neben dem Direktor folgende Per-

sonen an:

— R. Roéthlisberger, Direktionssekretar

— Dr. H.Aemisegger, Rechtsanwalt
und Oberrichter, Schaffhausen (in
einem Teilzeitverhaltnis)

— lic. iur. B. Banga, Basel

— Fréaulein V. Urfer, Sekretérin

— FrauD. Durrer, Sekretérin

— Fraulein S. Riffel, Sekretéarin

— Frau A. Kénig, Buchhalterin, Dietli-
kon (in einem Teilzeitverhéltnis)

D. 1976 war das Personal mit der Arbeit
fir die Raumplanungsabstimmung, mit
Gutachten, Auskunftserteilungen der
Vorbereitung und Durchfihrung der
Tagungen und Kurse sowie nach aus-
sen wenig sichtbaren, kleineren Aufga-
ben stark belastet. Die gleichen Perso-
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nen erflllten zudem die Pflichten der
Zentralstelle fiir Rechtsfragen der Er-
schliessung und der Enteignung. Die
Belegschaft des Zentralsekretariats
verdient fur ihren Einsatz den Dank der
VLP.

E. Insgesamt ist der Mitgliederbestand
am 1. Januar 1977 etwas grdsser als
vor einem Jahr. Das ist aber nicht auf
besondere zahlreiche neue Eintritte,
sondern auf die Behebung von Mén-
geln der Mitgliederliste einer Sektion
zurlckzufiihren. Vor allem bei Kollek-
tivmitgliedern, die der Baubranche an-
gehoren, musste die VLP eine Einbusse
hinnehmen. Bei den Einzelmitgliedern
werden Austritte in etwa durch Neuein-
tritte wettgemacht. Insgesamt gehoérten
der VLP am 1. Januar 1977 neben der
Eidgenossenschaft als Mitglied an:

— alle Kantone

— 1133 Gemeinden

— 422 Kollektivmitglieder

— 1363 Einzelmitglieder

2943 Mitglieder total

V. Zentralstelle
fur Rechtsfragen
der Erschliessung
und Enteignung

A. Die Zentralstelle erstattete mehreren
Gemeinden Gutachten Uber Fragen der
materiellen Enteignung. Dabei war die
Erschliessung immer ein massgeben-
des Kriterium.

B. Bei einzelnen Gutachten ist der Zen-
tralstelle aufgefallen, dass sich hohe
Entschadigungen héatten vermeiden
lassen, wenn die Gemeinwesen recht-
zeitig eine klare Strategie der Erhal-
tung von Frei- und Griinflachen einer-
seits und der Erschliessung anderseits
festgelegt und dann auch eingehalten
hatten. Wir sind Uberzeugt, dass in der
Regel jede Gemeinde eine solche Stra-
tegie aufbauen misste. Sonst miissen
unter Umstdnden  schutzenswerte
Landschaften, Ortsbilder, erhaltens-
werte Einzelbauten, Denkmaler usw.
aus Mangel an Finanzen geopfert wer-
den, die bei kluger und langfristiger
Disposition erhalten bleiben kdnnten,
oder es mussen fur deren Schutz unné-
tigerweise Hundertausende, ja Millio-
nen von Franken aufgewendet werden.

VI. Ausblick

A. Die Schweizer Baudokumentation
enthélt eine Kurzinformation Uber die
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VLP. Darin werden folgende Zielset-

zungen der VLP aufgefiihrt:

— Forderung einer geordneten rdum-
lichen Entwicklung der Gemeinden,
der Kantone und des gesamten Lan-
des

— Erarbeitung der Unterstlitzung aller
Vorlagen, die dieser priméren Ziel-
setzung dienen, insbesondere auch
einer Bodenrechtspolitik, die den
kommenden Generationen den not-
wendigen Lebensraum fir ihre per-
sonlichen und sozialen Bedirfnisse
gewadhrleistet

— Mitwirkung in Kommissionen der
Gesetzgebung und der Gesetzesan-
wendung, insbesondere in entspre-
chenden Bundeskommissionen

— Stellungnahme zu Vorlagen des
Bundes

— Information und
(Publikation  von
lichen Fachschriften,
sten, Schulungskurse,
Entscheidsammlung)

Dokumentation
leichtverstand-
Pressedien-
Kongresse,

B. Die VLP ist laufend zur Erreichung
dieser Zielsetzung tétig. Sie wird Uber-
dies immer wieder von Kantonen und
von Gemeinden zugezogen, um zu
wichtigen Vorlagen oder Sachfragen
Stellung zu nehmen. Ist der Zeitpunkt
gekommen, in dem sich die VLP neuen
Aufgaben zuwenden oder ihre bisheri-
gen Leistungen erweitern soll? Auf-
grund eines Arbeitspapiers, das Martin
Steiger, Architekt-Planer in Zirich, Mit-
glied unserer Geschéftsleitung, an
Pfingsten 1976 ausarbeitete, stand fol-
gendes generelles Arbeitsprogramm in
der Sitzung der Geschéftsleitung vom
8. Juli 1976 zur Diskussion:

a) Aus- und Weiterbildung von Beam-
ten, Behordemitgliedern und Pla-
nern

b) Einfihrung unbezahlter Beratung
der Glieder der 6ffentlichen Hand

c) wesentlicher Ausbau der Information

d) Verstarkung der Kontakte mit der
Westschweiz und unseres Einsatzes
in der Westschweiz

e) Ausarbeitung und Herausgabe von
Richtlinien

f) wesentliche Mitarbeit bei
orientierter Forschung

g) Mitwirkung bei der Erarbeitung
eines neuen Bundesgesetzes Uber
die Raumplanung

h) Durchfiihrung von Tagungen

i) Gutachtertatigkeit, insbesondere
durch unsere Zentralstelle fur
Rechtsfragen der Erschliessung und
Enteignung

k) Mitarbeit in Kommissionen des Bun-
des

praxis-

Dieses Arbeitsprogramm geht davon
aus, dass die VLP ihre bisherigen Lei-
stungen erbringt. Diese Leistungen sol-
len aber ausgebaut und vermehrt wer-
den. Dazu fehlen derzeit erhebliche
Mittel. Diese werden vor dem Erlass
eines neuen Bundesgesetzes Uber die
Raumplanung kaum aufzubringen sein.
Trotz aller Rezession werden wir nach-
her dem Bund das Gesuch stellen mus-
sen, unsere Vereinigung durch einen
wesentlich héheren Beitrag als bisher
zu unterstiitzen, um dadurch einen-
stérkeren Einsatz im Dienste der Lan-
des-, Regional- und Ortsplanung lei-
sten zu konnen, und zwar vor allem in
der Information und der stdndigen
Schulung der in Gemeinden und Kan-
tonen verantwortlichen Personen. Der
Beitrag des Bundes an unsere Vereini-
gung betragt seit bald 15 Jahren nur
jahrlich 75 000 Franken; er ist seit 1963
nicht einmal mehr an die Teuerung an-
geglichen worden.

C. Fehlt dem zur Diskussion stehenden
Arbeitsprogramm der ziindende Ge-
danke? Das mag sein. Wir hoffen, dass
sich dieser in den weitern Erdrterungen
des Arbeitsprogramms noch einstellen
wird. Uns scheint aber jetzt schon ent-
scheidend, dass sich eine politisch und
konfessionell neutrale Vereinigung im
Dienste von Bund, Kantonen und Ge-
meinden flir das einsetzen darf, was sie
in der standigen Auseinandersetzung
mit dem Alltag, aber gleichzeitig im Be-
mihen um Loésungen, die sich auch
mittel- und langfristig bewéhren, als
raumlich bestimmte 6ffentliche Interes-
sen erkennt. Die selbstédndige Erkennt-
nis- und Willensbildung und deren Ver-
tretung nach aussen halten wir als un-
erlasslich. Die VLP bleibt ihrer Aufgabe
im Einsatz um die Landes-, Regional-
und Ortsplanung treu, sie hatte aber in
den letzten Jahren gleichzeitig auf die
Grenzen :des Machbaren, auf die
Grundsitze von Foderalismus und
Subsidiaritat — Grundsatze, die Grund-
pfeiler unseres Staates sind und blei-
ben — hinzuweisen. Wir sind der Uber-
zeugung, dass auch diese Ausgleichs-
funktion weiterhin  wahrgenommen
werden muss, wollen wir nicht eines
Tages vor einem Scherbenhaufen einer
Uberhandnehmenden Planungsver-
drossenheit stehen.

D. Allen, die um die Bedeutung einer
sinnvollen Landesplanung wissen und
sich daflir einsetzen, gehért unser
Dank. Besondern Dank verdienen un-
sere Mitglieder, die uns die Treue hal-
ten und damit die materielle Grundlageé
unseres Wirkens bilden.

plan4 1977



	Tätigkeitsbericht 1976 der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung (VLP)

